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Kritik an der Zürcher Landeskirche
Vorbemerkung der Redaktion. Wir veröffentlichen nachstehend

einen Bericht aus der Feder eines Angehörigen der reformierten
Landeskirche des Kantons Zürich, der interessante Einblicke in das

«christliche Getriebe» gewährt. Obwohl es nicht unsere Aufgabe ist,
die Kirchen in ihrem Dasein durch allerhand Reformationen zu
erhalten, geben wir diesen Ausführungen Raum. Sie schildern nicht
nur die Unumschränktheit der kirchlichen Notabein und den innern
Leerlauf des ganzen Kirchenbetriebes, sondern auch, wie die
demokratische Presse mit diesem Gebilde verfilzt ist, so daß für eine
Kritik vom Gläubigen die Spalten des Freidenkers in Anspruch
genommen werden müssen. Wodurch unterscheidet sich die Autoritätskirche

Roms noch von der sogenannten demokratischen protestantischen

Landeskirehe? Urteilen Sie selbst, nachdem Sie den Artikel
gelesen haben.

Es ist eine Selbstverständlichkeit unserer Demokratie, daß
über große einmalige Ausgaben der öffentlichen Hand das Volk
zu befinden hat, nachdem in den Ratsstuben bei offenen
Tribünen verhandelt und beschlossen wurde und auch die Tagespresse

mehr oder weniger kritisch dazu Stellung genommen
hat. Weiteste Publizität solcher Kreditbegehren von Bund,
Kantonen und Gemeinden gehört zu den Grundlagen unseres
politischen Lebens, und über die Wahrung ihrer Kompetenzen
wacht die Stimmbürgerschaft energisch mit Recht und gelegentlich

mit Erfolg. Welch lebhafte Auseinandersetzung gab es doch

zum Beispiel vor nicht langer Zeit um die Bewilligung eine6

saftigen Nachtragskredites für den Neubau des Zürcher
Kantonsspitals! Der Regierungsrat mußte bekanntlich nach hartem
Kampfe dem Verlangen einer Volksabstimmung nachgeben,
obwohl diese bei einem durchaus möglich gewesenen negativen
Ausgange den Abschluß der Spitalbauten nach dem geplanten
und seinerzeit vom Volke genehmigten Programm gefährdet
liätte. Wie manchmal wurden nicht auch in den letzten Jahren
Kantone oder Gemeinden gezwungen, ihre vielleicht etwas
üppigen Bauvorhaben nach deren Ablehnung durch das Volk stark
zu reduzieren oder gar (wie im Falle des Zürcher Anatomiegebäudes)

ganz darauf zu verzichten.

Völlig anders steht es um die Baugelüste der reformierten
Landeskirchen! Auch diese sind öffentliche Körperschaften,
haben das Steuerrecht imd tun sich allerlei zugute auf ihre
demokratische Verfassung, im Gegensatz zur hierarchischen Auto-
ritätskirche Roms, wo nur der Klerus etwas zu sagen hat und
alles bestimmt. Ist aber in der Praxis — abgesehen vom Dogmatischen

— der Unterschied gegenüber der katholischen
Konkurrenz so groß? Steht nicht weithin das Mitbestimmungsrecht
der gewöhnlichen Kirchgenossen lediglich auf dem Papier?
Haben sie niclit vielfach nur brav «Ja» zu sagen zu dem, was

ihre Pfarrherren vorher ausmachten? Wenigstens in den großen
städtischen Gemeinden Gewiß existiert auch hier das demokratische

Aeußere, sogar in der unmittelbarsten Gestalt der
Landsgemeinde. Und diese Kirchgemeindeversammlung wird auch

alljährlich zur Abnahme der Rechnung einberufen;
bezeichnenderweise aber in so kleinem Versammlungsraum, daß darin
nur ein winziger Bruchteil der Stimmberechtigten Platz findet,
der freilich dennoch oft noch zu groß ist für das kleine Schärlein

der Teilnehmer. Und da sich dieses Schärlein meist ziemlich

ausschließlich aus brav kirchentreuen, den Pfarrern
ergebenen und vornehmlich strenggläubigen Mannen zusammensetzt,

so haben es die Pfarrherren natürlich leicht, die Gemeindebeschlüsse

nach ihrem pastoralen Sinne durchzubringen. Nicht
zuletzt eben auch Millionenkredite für kirchliche Bauten,
einschließlich sehr komfortabler Pfarrhäuser.

Das wird ihnen noch erleichtert durch das ängstliche
Verhalten der meisten Tageszeitungen, die sich nur höchst
ausnahmsweise einmal getrauen, kritische Aeußerungen gegen
solche Bauvorhaben aufzunehmen. Besonders drastisch zeigte sich
das im vergangenen Jahre in der Stadt Zürich, wo die Zentral-

kirchenpflege gleich zweimal — im Februar und Dezember —
mit einem Dreimillionenbegehren vor die protestantischen
Stimmbürger trat. Es scheint uns dringend nötig, diese

Vorgänge einmal deutlich ins Licht zu stellen, um damit zum
grundsätzlichen Ueberdenken und zur baldigen Aenderung der
bestehenden Verhältnisse anzuregen. Dafür hat uns nun ein neckischer

Zufall einiges vertrauliches Material zugetragen, von dem

wir hier unter tunlichster Wahrung der Diskretion ein paar Proben

mitteilen, weil das die einzige Möglichkeit scheint, die
Oeffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen tun zu lassen,

der längst nötig gewesen wäre. Großenteils müssen wir dabei

allerdings Mitteilungen aus dritter Hand benutzen. Doch sind
die Gewährsmänner absolut vertrauenswürdig und gewissenhaft.

Vor der Abstimmung im Frühjahre 1949 über die kirchlichen
Bauten in Albisrieden und Unterstraß (Hoffeld) wies eine der
Zürcher Tageszeitungen auf die Warnung gegen neue teure
Predigthäuser hin, die ein angesehener Pfarrer im Schweizerischen

Reformierten Volksblatt kurz vorher veröffentlicht hatte. Wohl
durch diese leise Opposition veranlaßt, erschien darauf ein
Rechtfertigungsversuch für die Baukredite, der aber so bedenklich

schwach war, daß man ihm gewiß die Aufnahme verweigert
haben würde, wenn nicht eben eine der Kirchen dahinter
gestanden hätte. Der Rechtfertigungsversuch wurde aber
ausgerechnet so spät veröffentlicht, daß schon drucktechnisch eine

Erwiderung und Richtigstellung vor dem Abstimmungstage
nicht mehr hätte aufgenommen werden können. Leider! Denn


	...

